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1111 Vergütung nach EEGVergütung nach EEGVergütung nach EEGVergütung nach EEG----GesetzGesetzGesetzGesetz    
 

BIGGE ENERGIE vergütet dem Anlagenbetreiber das im „Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Ener-
gien“ (EEG) vorgesehene Mindestentgelt. 
 

2222 Entgelt für Messstellenbetrieb und ZusatzleistungenEntgelt für Messstellenbetrieb und ZusatzleistungenEntgelt für Messstellenbetrieb und ZusatzleistungenEntgelt für Messstellenbetrieb und Zusatzleistungen    
 

Für Messstellenbetrieb und evtl. Zusatzleistungen zahlt der Anlagenbetreiber ein Entgelt gemäß den 
Netzentgelten der BIGGE ENERGIE Stand 01.01.2013. 
 

Messstellenbetrieb/ZusatzleistungenMessstellenbetrieb/ZusatzleistungenMessstellenbetrieb/ZusatzleistungenMessstellenbetrieb/Zusatzleistungen    
    

Euro (netto) Euro (netto) Euro (netto) Euro (netto) 1111    
    

Euro (brutto) ²Euro (brutto) ²Euro (brutto) ²Euro (brutto) ²    

Arbeitszähler Niederspannung (Euro/Jahr)  9,55 11,36 

Lastgangmessung Niederspannung (Euro/Jahr) 259,13 308,36 

Lastgangmessung Mittelspannung (Euro/Jahr) 518,09 616,53 

Bereitstellung GSM – Modem (Euro/Jahr) 94,20 112,10 

Rundsteuerempfänger (Einspeisemanagement) 150,00 178,50 

 
1 jeweils gültiger Preis lt. Preisblatt Netznutzungsentgelte im Netzgebiet der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG,  

Rubrik Messstellenbetrieb 
 

2 inkl. 19 % Umsatzsteuer 

 
3333 UmsatzsteuerUmsatzsteuerUmsatzsteuerUmsatzsteuer    
    

Für die Ausschüttung der Einspeisevergütung durch BIGGE ENERGIE ist es gegebenenfalls erforder-
lich, Umsatzsteuer zu berücksichtigen. Ob Umsatzsteuern berücksichtigt werden müssen, wird der 
Anlagenbetreiber BIGGE ENERGIE mitteilen.  
 
Jede Änderung wird der Anlagenbetreiber BIGGE ENERGIE unverzüglich mitteilen.  
 

4444 AbrechnungAbrechnungAbrechnungAbrechnung    
 

Angaben zur Bankverbindung (vgl. beiliegendes Formblatt) werden vom Anlagenbetreiber ergänzend 
zum Vertrag der BIGGE ENERGIE mitgeteilt. 
 
Der Anlagenbetreiber erhält maximal elf Abschlagszahlungen (1. Februar bis 1. Dezember) von der 
BIGGE ENERGIE. Zum Jahreswechsel (spätestens bis zum 5. Januar) wird der Anlagenbetreiber der 
BIGGE ENERGIE den Zählerstand bzw. die Zählerstände schriftlich mitteilen. Die BIGGE ENERGIE er-
stellt daraufhin eine entsprechende Abrechnung  inkl. Verrechnung der unterjährigen Abschlagszah-
lungen. 
 
Teilt der Anlagenbetreiber der BIGGE ENERGIE keinen Zählerstand mit, wird dieser durch die BIGGE 
ENERGIE geschätzt.  
 

Sollte der Anlagenbetreiber keine Energiemengen an BIGGE ENERGIE geliefert haben, stellt BIGGE 
ENERGIE dem Anlagenbetreiber eine Rechnung über Messstellenbetrieb und evtl. Zusatzleistungen.  


